
Havelbote 16/03 vom 06.08.2003

Sitzungstermine der Gemeinde Schwielowsee,
2. Halbjahr 2003

Korrektur Havelbote Nr. 15/2003
In der Niederschrift zur Sitzung Nr. 05/2003 der Gemeindevertretung Schwielowsee, abgedruckt im
Havelboten Nr. 15/2003, Seite 2-4, muss der 3. Absatz zu TOP 09 richtig wie folgt lauten:

Auf die Frage, wie die Untere Naturschutzbehörde zu den Fällungen steht, wird 
geantwortet, dass ein erster Termin stattfand, in dem die Naturschutzbehörde über die 
Planungsabsichten informiert wurde.

gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin



Beantragung einer Hausnummer
Sehr geehrte Bürgerinnen,
bei der Durchführung eines Neubauvorhabens ist in den meisten Fällen noch keine Hausnummer für
das Baugrundstück vergeben. Die Vergabe einer Hausnummer ist ein amtlicher Vorgang.
Zu diesem bedarf es eines formlosen schriftlichen Antrages des Bauherren an die 
Gemeindeverwaltung Schwielowsee.
Zuständig ist der Fachbereich Finanzen, OT Ferch, Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee.
gez. U. Neumann
Leiterin Fachbereich Finanzen

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2003
Aufgrund des § 79 der GO des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 02. 07. 2003 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher 250.000 EURO auf 750.000 EURO
§ 4
Änderung des Stellenplanes lt. Anlage.
Schwielowsee, den 02. 07. 2003
gez. R. Büchner
Vorsitzender der Gemeindevertretung
gez. K. Hoppe
Bürgermeisterin
Bekanntmachungsanordnung
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Schwielowsee wird hiermit auf der 
Grundlage des § 5 der Gemeindeordnung i. V. mit der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmV) 
vom 01.12.2000 (GVBl. II S. 435) bekanntgemacht.
Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 22.07.2003 die 1. Nachtragshaushaltssatzung zur 
Kenntnis genommen. Sie liegt mit ihren Bestandteilen in der Zeit vom 11.08. bis 22.08.2003 in der 
Gemeindeverwaltung Schwielowsee zur Einsichtnahme aus.


